PAGE  
2

Publikationstext im Kantonsamtsblatt Graubünden vom 1. Oktober 2009
und
im Fegl Ufficial Surselva + Arena Alva vom 2. Oktober 2009:

	Gemeinde Schluein
Gesamtrevision Ortsplanung - Erlass einer Planungszone 
Gestützt auf Art. 21 des kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) hat der Gemeindevorstand an seiner Sitzung vom 23. September 2009 für das gesamte Gemeindegebiet eine Planungszone erlassen.
In der Planungszone dürfen keine Neubauten oder baulichen Veränderungen bewilligt werden, wenn sie der Planungsabsicht widersprechen oder die Umsetzung der neuen Planung erschweren könnten. 
Die Planungszone gilt für maximal zwei Jahre und ist auf alle zum Zeitpunkt der Publikation noch nicht bewilligten Baugesuche anzuwenden. 
Dieser Beschluss kann innert 30 Tagen seit der öffentlichen Bekannt-gabe mit Planungsbeschwerde bei der Regierung angefochten werden (Art. 101 KRG).
Schluein, 2. Oktober 2009
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